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Merkblatt 
Tagesstrukturen 
 
Tarife während der Schulzeit / Betreuungsorte in allen Schulen 
 

Angebot Zeit Tarif 

Morgenbetreuung inkl. Frühstück 07.00 - 08.10 Uhr Fr.  6.00 

Mittagsbetreuung inkl. Mittagessen 12.00 - 13.30 Uhr Fr.  18.00 

Verpflegung ohne Betreuung (nur für Sekundarstufe) 12.00 – Essensende Fr.  10.00 

Betreuung ganzer Nachmittag inkl. Zvieri 13.30 - 18.30 Uhr Fr.  70.00* 

Nachmittagsbetreuung 1 inkl. Zvieri 13.30 - 15.30 Uhr Fr.  30.00* 

Nachmittagsbetreuung 2 inkl. Zvieri 15.10 - 18.30 Uhr Fr.  50.00* 

 
Tarife während den Schulferien (ausgenommen Weihnachtsferien sowie an gesetzlichen und kommunalen 
Feiertagen) / Betreuungsort Guldisloostrasse 15 (Schule Guldisloo) 
 

Angebot Zeit Tarif 

Morgenbetreuung inkl. Frühstück und Mittagessen 07.00 – 13.30 Uhr Fr. 70.00* 

Nachmittagsbetreuung inkl. Mittagessen und Zvieri 12.00 – 18.30 Uhr Fr.  70.00* 

Betreuung ganzer Tag inkl. Frühstück, Mittagessen und Zvieri 07.00 – 18.30 Uhr Fr.  120.00* 
 

Eine Anmeldung für den Besuch der Tagesstrukturen ist jederzeit innerhalb einer Woche möglich (ausser für 
die Ferienbetreuung). Die Schule legt den Betreuungsstandort fest. Die Betreuung kann jedoch nur auf Ende 
jedes Monats unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt werden. Die Verrechnung erfolgt 
monatlich. 
 
*Rabattanspruch  
 

Anspruch auf Vergünstigungen haben Eltern und Erziehungsberechtigte, die aufgrund ihrer Berufstätigkeit, 
ihrer Ausbildungssituation oder ihrer Wohnsituation darauf angewiesen sind; die von Sozialamt, von der 
Asylorganisation oder vom Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV) angeordnete Fortbildungen besuchen; für 
deren Kinder eine Fremdbetreuung durch eine dazu berechtigte Behörde verfügt wurde.  
 

Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit / Vermögen / Massgebendes Einkommen 
 

Der Anspruch auf Vergünstigungen ist abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern und 
Erziehungsberechtigten, welche sich aus dem Vermögen, dem massgebenden Einkommen und der Haus-
haltsgrösse ergibt.  

 

Beträgt das steuerbare Vermögen (Ziffer 490 der Steuererklärung) der mit den Kindern in einem Haushalt 
lebenden Eltern und Erziehungsberechtigten und deren Partnerin oder Partner zusammen bei 300'000 
Franken oder mehr, liegt kein Anspruch auf Rabatt vor. Liegt es unter 300'000 Franken, gilt das gemein-
same massgebende Einkommen und die Haushaltgrösse als Basis für die zu gewährende Rabattstufe. 
 

Das massgebende Einkommen ergibt sich aus den Einkünften gemäss aktueller Steuererklärung der mit den 
zu betreuenden Kindern in einem Haushalt lebenden Eltern und Erziehungsberechtigten und deren Partne-
rin oder Partner.  
 

Zu den Einkünften gehören die Einkünfte aus unselbstständiger oder selbstständiger Erwerbstätigkeit, Ne-
benerwerb, Sozial- und anderen Versicherungen, Leibrenten, Wertschriftenerträgen, Unterhaltsbeiträgen, 
usw. (Summe der Ziffern 100 – 164 der Steuererklärung). 
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Selbstständige Erwerbstätigkeit  
 

Bei einer selbstständigen Erwerbstätigkeit der Eltern und Erziehungsberechtigten und/oder deren Partnerin 
oder Partner wird der errechnete Rabatt um zwei Stufen gekürzt. Der Maximalanspruch beträgt 60 % Rabatt. 
Wird das Nebeneinkommen der Eltern und Erziehungsberechtigten und/oder deren Partnerin oder Partner 
ausschliesslich selbstständig erwerbend erzielt, kommt die Berechnung "Massgebendes Einkommen" zur An-
wendung. 
 

Haushaltgrösse  
 

Für die Bestimmung der Haushaltgrösse massgebend sind im gleichen Haushalt lebende Kinder, Eltern und 
Erziehungsberechtigte und deren Partnerin oder Partner sowie Personen, deren Unterhalt von den Eltern 
und Erziehungsberechtigten und deren Partnerin oder Partner bestritten wird. 

 

Wohngemeinschaften  
 

Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohngemeinschaft ohne partnerschaftliche oder familiäre Beziehung 
werden nicht in die Berechnung miteinbezogen. Die Antragstellenden haben zusammen mit den übrigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Wohngemeinschaft die "Nichtpartnerschaft" oder die "nichtfamiliäre 
Beziehung" schriftlich zu bestätigen. 

 

Rabattstufen-Tabelle 

 Haushaltgrösse 

Massgebendes Einkommen 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen + 

bis 45'000 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

45'001 - 48'500 75 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

48'501 - 52'000 70 % 75 % 80 % 80 % 80 % 

52'001 - 55'500 65 % 70 % 75 % 80 % 80 % 

55'501 - 59'000 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 

59'001 - 62'500 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 

62'501 - 66'000  50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 

66'001 - 69'500 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 

69'501 - 73'500 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 

73'501 - 77'000 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 

77'001 - 80'500 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 

80'501 - 84'000 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 

84'001 - 87'500 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 

87'501 - 91'000 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 

91'001 - 94'500 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 

94'501 - 98'000 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

98'001 - 101'500 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 

101'501 - 105'000 0 % 0 % 5 % 10 % 15 % 

105'001 - 108'500 0 % 0 % 0 % 5 % 10 % 

108'501 - 112'000 0 % 0 % 0 % 0 % 5 % 

ab 112'000 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 
 
Die Anmeldeformulare, das Reglement sowie weitere Informationen sind auf der Homepage www.schule-
wetzikon.ch unter "Betreuung / Tagesstrukturen" aufgeschaltet.  
 

Für Fragen steht Ihnen die Schulverwaltung unter Telefon 044 931 23 23 gerne zur Verfügung. 

https://www.wetzikon.ch/schule-wAssets/docs/betreuung/Reglement-Lebensraum-Schule-der-Schule-Wetzikon.pdf
http://www.schule-wetzikon.ch/
http://www.schule-wetzikon.ch/

